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6. SBäljrenö minbeftenë brei 28ocl)ett ift auf
bie ©ruftpflege bte gröfjte Sorgfalt 31t ber»
wenben. Sie grau muff cntfprechenb ange»
leitet werben, weil bie weiften (Sntzüttbungen
erft auftreten, wenn bie grau fdjon au» ber
Spitalbeïjanblung ober aus ber ^ebamme
enttaffen worben ift.

7. Starte» Ëneten unb AuSbrüden ber Prüfte
ift ju untertaffen.

Uekr jüiet nid)t geniigcub Berürffidjtigtc mög=

lidje ^nfeftionSqucßen für Bettlägerige ^atien=

ten, Bcfouber^ (BeMrcttbc mtb SfiJö^ucrittncn.

SBir tfaben uns gewöhnt unter beut (Sinflujj
ber (Sntbedungen, bte ba§ lefjte ©iertel beg

bergangenen galjrhunöertS befonberS auf beut
©ebiete ber SBunbinfeftion auszeichneten, alle
unfere £mnblungen, bie wir als ÜJiebizinalper»
fönen borneljmen, barauf ju prüfen, ob fie zu
gnfeftion ber unS anbertrauten Patienten An»
taff geben tonnten. SLÖir traben eine ©eilje bon
äftaffnatjmen geternt, bie bag berffinbern fotten
unb wir finb burepbrungen bon ber ©ewifjljett,
bafj fcpäbliche Batterien überalt fid) finbett unb
nur burd) genauefte ©eobachtitng ber erwähn»
ten ©lapnahnten berljittbert werben tonnen,
Sdfaben zu tun.

Um fo meljr fällt es einem 9©enfd)ett, bet
fid) gewöhnt put, tn alten ©erpältniffen auf bie
möglichen gufeftionSquelleu aufzupaffen, utn fie
auêjufdjatten, auf, wenn er Vorgänge zu be»

obaepten ©elegenpeit l)at, bte mit biefem Stre»
ben nic^t in Uebereinftimmung finb unb bie

burd) ©tauget an fdjarfem Kenten nid)t als
gnfeftionSquellen ertannt unb beswegen nidjt
bermieben werben.

Oft fd)on l)at gewijf jebe Hebamme, wenn
fie ju einem ©ette trat, in bem eine SBöcpnerin
lag, ba§ Seintuet), welcpeS bie Patientin bebedt,
neben bem ©ette bis auf ben ©oben fd)teifen
fepen.' ©un ftelte man ficE) nur einmal bor,
wa§ bieS bebeutet : Ser ©oben bor bem ©ette,
ober bie ©ettborlage finb gewijf am borgen
fd)on gewiepft ober auSgeflopft worben; aber
gleich nacpper ift eine ©erfon junt ©ette ge=

treten, um ber ©atientin bas grüpftüd ju
bringen, ältere Einher paben fid) bon ber ©lutter,
ber ©tann bon feiner grau berabfdjiebet, bor
bem Scpul», bem ©efcpäftSgang, bie Kôcpin Bat
für ben Sag ©at abgehalten mit ber fjauSfratuc.
Aucp ift nidft au§gefd)loffen, bafj ©tenfdjen bon
ber Straffe birett bor bas ©ett tarnen. Stile

biefe ©tenfepen tonnen nun mit ihren Sdjupen
nicht nur partnlofe, fonbern ganz fd)(imme, 3. ©.
ïetanuSbajitlen, bie ©rreger beS StarrfratnpfeS,
mit hereinbringen. ©aä)per wirb baS Seintucp
loieber heraufgezogen unb bie am ©oben bnmit
aufgelefenen Meinte in baS ©ett gebrad)t. ©od)
uttberpältniSmäfjig gefä^rlicBer tonnen biefe ©or=

gänge fein, wenn bte baS ©ett einnel)menbe
©er'fon eine ©ebärenbe ift. Sa brauet nur
ein unglitdlicher fogenannter Zufall mitspielen
unb eine gnfeftion ift ba; oft fann fid) bann
niemanb ertlären, woher fie tommt.

Sarum forge jebe Hebamme burcp eigene

Slnorbnung unb burd) ihren ©at bafür, bah
baS Sedletntud) immer gut unter bie ©tatrape
gefd)lagen fei unb nicht auf bett ©oben herunter»
hänge. ©itt einiger ©infepränfung gilt ba§

©efagte übrigens aucp für bie SBottbede, über»

haupt für alte ©ettbeftanbteite.
©in ^weites, baS bem Slufmertfamen ju»

weilen auffällt, ift gotgenbeê : SBie jebermann,
tann eine tpebamme, aud) wenn fie gerabe eine

grau ju entbinben hat, Ruften ober Schnupfen
haben. §öffid)e Seute finb nun gewöhnt, beim
Ruften unb Schnupfen bie §anb bor ben ©lunb
gu halten, um nicht ben ©ebenntenfepen gerabezu
ins ©efiept zu puften ober zu niefjen. Sa fetbft
beim @äpnen pflegt man bieS zu tun, bamit
niipt ber anbere einem bis ins ^palSzäpfcpen

fepauen tann unb ein ©erzeid)nië ber befetten
ober plombierten 3ä^e anlegen tonne, grauen,

bie ftriefen, pflegen etwa aud) nur bie Strict»
nabel fenfred© bor beu offenen ©iitnö zu pal»
ten, um fo fputbolifdi ipre $öflicpfeit anzubeuten

©efannt ift feit ©eginn ber ©atterien» unb
gnfeftionSforfcpung bie fogenanute Sröpfd)en=
infeftion, bie gerabe beim Ruften, ©iefjen,
Spred)en unb Singen in ©etradft tommen fann.
SBer in einer Stube, iit bie bie Sonne fcljeint,
im ©ereid) beS SonnenftrahteS niefjt ober huftet,
fieht in gorm ber fogen. Sounenftäubd)en einen
©egen bon feinften Sröpfcpen bon feinem ©lunbe
auSfprühen. Siefe Sröpfdjen tonnen bei Kranfett
alle möglichen ©atterien enthalten unb burd)
ihr ©erfprüpen eine Snfettion übertragen.

SeShalb hat bie alte ©ewopnpeit beS Ijpanb»
borhaltenS eine neue ©ebeutung erhalten, in»
bem bie fpanb folche Sröpfcpen auffängt unb
fie berhinbert, weiter zu fliegen.

SBenn nun aber eine §ebamme bei einer
©eburt, wo fie fid) forgfältig beSinfiziert hat,
nie^t ober huftet unb bte fpanb bor ben ©iunb
hält, fo ift erfid)tfid), baff fie ben ganzen, mit
©atterien belabenen Sprühregen auf ihre §anb
befommt. Siefe wirb baburd) wieber unfteril,
ja, bielteidjt gefährlich infiziert unb eS tann oft
ein furzes Slbwafdjen fie nicht richtig wieber
fteril mad)en. Saburd) tonnen bann infeftiöfe
Staffen auf unb in bie @efd)Ied)t»teile ber ©e=

bärmutter gebracht werben unb es frägt fid),
ob itid)t oft fonft unerflärlid)e 2Bod)enbettfieber=
fälle auf biefe Slrt eine (Srflärung finben tonnten.

SBic foil man fid) bentt berl)alteit, wenn man
fteril ift uitb huften ober niefjen muff?

Ser Sfjirurg im DperationSfaal hilft fid) fo,
bah er fid) möglid)ft weit bon ber ©atientin
umtehrt unb ohne §ilfe ber §änbe in eine ent»

fernte Gde hiueinhuftet ober niefjt. Sie $änbe
toerben babei feitlid) auSgeftredi gehalten unb
bitrfen nirgenbs antommen. Slehnlid) tann fid)
aud) bte Hebamme bei ber ©eburt behelfen;
am beften nod) burd) eine halbgeöffnete Süre
in ein ©ebenzimmer huften.

prinzipiell muh übrigens gefagt werben, bah
baS ©erhalten ber blofjen §attb bor ben 9©unb
bei «Ruften unb ©iefjen auch im gewöhnlichen
Seben etwas edelljafte» hflt; wie grauft eS

einem, wenn ein ©iefjenber, gteid) itadjbent er
feine §anb fo befprüljt h°t, biefe flüchtig an
feiner Ipofe, an ihrem ©ode abwifd)t, unb fie
unS zum Söillfontm entgegenftredt @S fodte
fd)on bie Sugenb bahin erzogen werben, bah
fie bei jebem Ruften uttb befonberS ©iehen, bas
matt ja borljer fdjon tommen fül)lt, bas Safd)en=
tud) auS ber Safd)e zieht unb in biefe» Ijiuein»
nieht ober huftet.

233enn jebe §ebamme itt ihrem SSirfungStreiS
auf btèfe fdjeinbaren S'leinigteiten ad)tet unb
bei ©elegenl)eit ratenb, ober l)öfüd) tabelnb,
ben Seuten folche ©egeltt beibringt, fo toürbeu
biete ©nftedungen mit Sd)itupfeit unb Katarrhen
unb befonberS mit ©rippe bermieben werben
tonnen ; uttb gerabe itt $dten, wie bie ber neu»

lid)en ©rippenepibemie war, wäre bon foldjett
©ewol)nheiten mehr Sdptlj zu erwarten, als
bon allen beljörblichen ©tahnahtnen, bie ja meift
am 3fet borbcifd)iehen unb nur buret) Schitane
böfeS ©tut machen.

iri)uiti). Scbiuiuncnucrciit.
(Sinlabung

Sur

28, ^Delegierten- unb (Bencralüerl*amntlung
in Heuhaufen

greitog bett 3, unb Samstag bett 4. gtttti 1921.

SBerte Kolleginnen!

3um bieSjährigen ^ebammenfeft, baS bieSntal

an ber ©orboftmarf uufereS SanbeS, im fchönen

Sd)affhaufer Sänbdjeit ftattfiubet, laben wir alle

Kolleginnen zu Stabt unb Sanb zur Seilnahmc
herzlich ein. Sßer irgenbwie tann, mache fid)
für ein paar Sage bon ben SIEtagSforgen toS.

©eben entfter Slrbeit wirb uns noch genügenb
3eit zur ©erfügttng ftehen, um fich gegenseitig
attSzufpred)en uttb einige gemütliche Stunben
frohen ©eifammenfeinS zu geniehen, unb folche
Stunben tun uns wohl inmitten ber hurten
Sretmüljle beS oft fdjweren ©erufeS. Sie Seftion
Schaffhaufen hat alle notwenbigen ©iahnahmett
getroffen, um uns bett Aufenthalt angenehm
unb freunblid) 31t geftalten.

für bie SiclcgtertcniJcrfatnmluttg
Sreitag den i. Junt 1921, nachmittags 4 Ubr,

int hôtel lkllecuc in Iteuhausin.
1. ©egrühung burd) bie ©räfibentiit.
2. SBaht ber Stitnmenzählerinnen uttb Appell.
3. gahreS» uttb ©echnttttgSberidp beS Schwe^.

,fjebammenbereitt§.
4. ©ericht ber ©ebiforinticit über b. ©ereinSfaffe.
5. ©ericht über ben Staub beS 3eßungS»

Unternehmens.
6. ©erid)t über ba» geitungS» Unternehmen

burd) bie ©ebiforin.
7. ©ereiuSbericl)te ber Seftioiteit SarganS»

SSerbenberg, Sl)urgau unb Uri.
8. Antrag beS ffentralborftanbeS:

„@S foil bie ©entralleititng beS Sd)Weizcr.
ipebammenbereinS mit 1. ganttar 1922 ber
Settion 3ürid) übergeben werben."

9. Anträge ber Seftion Sargan§»2öerbettberg :

a) @S möchten jeber Hebamme ttad) 20

Siettfijahrcn jährlich eine Alter§zulage
bott minbeftenS gr. 500. — ausbezahlt
werben.

b) AbänberungSantrag : SBir bitten um
AuSfunft, warum bie 50»jä£)rigen $eb=
ammett, weld)e nid)t im Schweiz. |>eb»

ammetibereiit fittb, aber einer Seftion
angehören, nun aufgeforbert werben,
als aujjcrorbeutticl)e ©iitglieber in ben
Schweiz. §ebammcnbcreiu eittjitfcreten.

gn biefem gaüc follte mau fie auch
in bie Kranfenfaffe aufnehmen unb ihnen
50% beS KranfengelbeS ausbezahlen.

10. Antrag ber Seftion 2öiittertf)ur:
(SS foil bie ^ebatnmen» Leitung nur an
©îitgtieber beS Schweiz. §ebammettbereinS
berabfolgt werben.

11. Anträge ber Seftion 3ürid):
a) (SS möchte ber gahreSbeitrag beS Sd)wetz.

.gebamtncnbercittS auf 3 granfen erhöht
werben.

b) SaS Abonnenteut für „Sie Schweizer
tpebamme" foil zitgunfien ber Kranfen»
faffe bon 3 auf 5 gr. erhöht werben.

c) ©3 foü ber präfiöeutiu ber Kranfenfaffe»
fomnttffion baS gleiche Honorar auS»
bezahlt werben wie ber Kaffiereritt.

12. ©eftiminuttg ber Seftioiteit, welche näd)fteS
gal)r ©eridjte abzugeben haben.

13. Söal)l ber ©ebiforiutten für bie ©ereinSfaffe.
14. SBal)l ber Selegiertcu an bie ©eneralber»

fammlnng beS ©uubeS Sdjweiz. grauen»
beretne.

15. 3öaf)l beS DrtcS für bie ttäd)fte ©eueral»
berfammlurtg.

Urnfirtttbcn für bie kranfenfaffe.
1. Abnahme beS @efd)äft»berichteS.
2. Abnahme ber gahreSrcd)uung unb ©erid)t

ber ©ebiforintteu.
3. SBaht ber ©ebiforintteu für bie Kranfenfaffe.
4. ©eurteilung bon ©efttrfen gegen ©utfd)eibe

ber Kranfenfaffe=Kommiffion.
5. Söahl beS ©orortcS für bie Kranfenfaffe.
6. Antrag ber Kranfeufaffe=Kommiffion :

a) (S3 mttji ber gahreSbeitrag nod)tnalS er»

höht werben.
b) ©ci Auszahlungen foil in .gufunft baS

©orto in Slbzug fommert.
7. Antrag ber Seftion Cttzern:

©ebifion ber Art. 22 uttb 27 ber Kranfen»
faffe»Statuteu.

40 Die Schweizer Hebamme. Nr. 5

6. Während mindestens drei Wochen ist auf
die Brustpflege die größte Sorgfalt zu
verwenden. Die Frau muß entsprechend angeleitet

werden, weil die meisten Entzündungen
erst auftreten, wenn die Frau schon aus der
Spitalbehandlung oder aus der Hebamme
entlassen worden ist.

7. Starkes Kneten und Ausdrücken der Brüste
ist zu unterlassen.

Ueber zwei nicht geniigend berücksichtigte mögliche

Infektionsquellen für bettlägerige Patienten,

besonders Gebärende und Wöchnerinnen.

Wir haben uns gewöhnt unter dein Einfluß
der Entdeckungen, die das letzte Viertel des

vergangenen Jahrhunderts besonders auf dem
Gebiete der Wundinfektion auszeichneten, alle
unsere Handlungen, die wir als Medizinalpersonen

vornehmen, darauf zu prüfen, ob sie zu
Infektion der uns anvertrauten Patienten Anlaß

geben könnten. Wir haben eine Reihe von
Maßnahmen gelernt, die das verhindern sollen
und wir sind durchdrungen von der Gewißheit,
daß schädliche Bakterien überall sich finden und
nur durch genaueste Beobachtung der erwähnten

Maßnahmen verhindert werden können,
Schaden zu tun.

Um so mehr fällt es einem Menschen, der
sich gewöhnt hat, in allen Verhältnissen auf die
möglichen Infektionsquellen aufzupassen, um sie

auszuschalten, auf, wenn er Vorgänge zu
beobachten Gelegenheit hat, die mit diesem Streben

nicht in Uebereinstimmung sind und die
durch Mangel an scharfem Denken nicht als
Infektionsquellen erkannt und deswegen nicht
vermieden werden.

Oft schon hat gewiß jede Hebamme, wenn
sie zu einem Bette trat, in dem eine Wöchnerin
lag, das Leintuch, welches die Patientin bedeckt,
neben dem Bette bis auf den Boden schleifen
sehen! Nun stelle man sich nur einmal vor,
was dies bedeutet: Der Boden vor dem Bette,
oder die Bettvorlage sind gewiß am Morgen
schon gewichst oder ausgeklopft worden; aber
gleich nachher ist eine Person zum Bette
getreten, um der Patientin das Frühstück zu
bringen, ältere Kinder haben sich von der Mutter,
der Mann von seiner Frau verabschiedet, vor
dem Schul-, dem Geschäftsgang, die Köchin hat
für den Tag Rat abgehalten mit der Hausfrau w.
Auch ist nicht ausgeschlossen, daß Menschen von
der Straße direkt vor das Bett kamen. Alle
diese Menschen können nun mit ihren Schuhen
nicht nur harmlose, sondern ganz schlimme, z. B.
Tetanusbazillen, die Erreger des Starrkrampfes,
mit hereinbringen. Nachher wird das Leintuch
wieder heraufgezogen und die am Boden damit
aufgelesenen Keime in das Bett gebracht. Noch

unverhältnismäßig gefährlicher können diese

Vorgänge sein, wenn die das Bett einnehmende
Person eins Gebärende ist. Da braucht nur
ein unglücklicher sogenannter Zufall mitzuspielen
und eine Infektion ist da; oft kann sich dann
niemand erklären, woher sie kommt.

Darum sorge jede Hebamme durch eigene

Anordnung und durch ihren Rat dafür, daß
das Decklemtuch immer gut unter die Matratze
geschlagen sei und nicht auf den Boden herunterhänge.

Mit einiger Einschränkung gilt das

Gesagte übrigens auch für die Wolldecke,
überhaupt für alle Bettbestandteile.

Ein Zweites, das dem Ausmerksamen
zuweilen auffällt, ist Folgendes: Wie jedermann,
kann eine Hebamme, auch wenn sie gerade eine

Frau zu entbinden hat, Husten oder Schnupfen
haben. Höfliche Leute sind nun gewöhnt, beim

Husten und Schnupfen die Hand vor den Mund
zu halten, um nicht den Nebenmenschen geradezu
ins Gesicht zu husten oder zu nießen. Ja selbst

beim Gähnen pflegt man dies zu tun, damit
nicht der andere einem bis ins Halszäpfchen
schauen kann und ein Verzeichnis der defekten

oder plombierten Zähne anlegen könne. Frauen,

die stricken, pflegen etwa auch nur die Stricknadel

senkrecht vor den offenen Mund zu halten,

um so symbolisch ihre Höflichkeit anzudeuten
Bekannt ist seit Beginn der Bakterien- und

Jnfektionsforschung die sogenannte Tröpfcheninfektion,

die gerade beim Husten, Nießen,
Sprechen und Singen in Betracht kommen kann.
Wer in einer Stube, in die die Sonne scheint,
im Bereich des Sonnenstrahles nießt oder hustet,
sieht in Form der sogen. Sonnenstäubchen einen
Regen von feinsten Tröpfchen von seinem Munds
aussprühen. Diese Tröpfchen können bei Kranken
alle möglichen Bakterien enthalten und durch
ihr Versprühen eine Infektion übertragen.

Deshalb hat die alte Gewohnheit des
Handvorhaltens eine neue Bedeutung erhalten,
indem die Hand solche Tröpfchen auffängt und
sie verhindert, weiter zu fliegen.

Wenn nun aber eine Hebamme bei einer
Geburt, wo sie sich sorgfältig desinfiziert hat,
nießt oder hustet und die Hand vor den Mund
hält, so ist ersichtlich, daß sie den ganzen, mit
Bakterien beladenen Sprühregen auf ihre Hand
bekommt. Diese wird dadurch wieder unsteril,
ja, vielleicht gefährlich infiziert und es kann oft
ein kurzes Abwäschen sie nicht richtig wieder
steril machen. Dadurch können dann infektiöse
Massen auf und in die Geschlechtsteile der
Gebärmutter gebracht werden und es frägt sich,
ob nicht oft sonst unerklärliche Wochenbettfieberfälle

auf diese Art eine Erklärung finden könnten.
Wie soll man sich denn verhalten, wenn man

steril ist und husten oder nießen muß?
Der Chirurg im Operationssaal hilft sich so,

daß er sich möglichst weit von der Patientin
umkehrt und ohne Hilfe der Hände in eine
entfernte Ecke hineinhustet oder nießt. Die Hände
werden dabei seitlich ausgestreckt gehalten und
dürfen nirgends ankommen. Aehnlich kann sich

auch die Hebamme bei der Geburt behelfen;
am besten noch durch eine halbgeöffnete Türe
in ein Nebenzimmer husten.

Prinzipiell muß übrigens gesagt werden, daß
das Vorhalten der bloßen Hand vor den Mund
bei Husten und Nießen auch im gewöhnlichen
Leben etwas eckelhaftes hat; wie graust es

einem, wenn ein Nießender, gleich nachdem er
seine Hand so besprüht hat, diese flüchtig an
seiner Hose, an ihrem Rocke abwischt, und sie

uns zum Willkomm entgegenstreckt! Es sollte
schon die Jugend dahin erzogen werden, daß
sie bei jedem Husten und besonders Nießen, das
man ja vorher schon kommen fühlt, das Taschentuch

aus der Tasche zieht und in dieses hinein-
nießt oder hustet.

Wenn jede Hebamme in ihrem Wirkungskreis
auf diese scheinbaren Kleinigkeiten achtet und
bei Gelegenheit ratend, oder höflich tadelnd,
den Leuten solche Regeln beibringt, so würden
viele Ansteckungen mit Schnupfen und Katarrhen
und besonders mit Grippe vermieden werden

können; nnd gerade in Zeiten, wie die der
neulichen Grippenepidemie war, wäre von solchen

Gewohnheiten mehr Schutz zu erwarten, als
von allen behördlichen Maßnahmen, die ja ineist

am Ziel vorbeischießen und nur durch Schikane
böses Blut machen.

Schuich. HànnîMlverà
Einladung

zur
28. Delegierten- nnd Generaiverlammlnng

in Neuhausen
Freitag den 3. und Samstag den 4. Juni 1921.

Werte Kolleginnen!

Zum diesjährigen Hebammenfest, das diesmal
an der Nordostmark unseres Landes, im schönen

Schaffhauser Ländchen stattfindet, laden wir alle

Kolleginnen zu Stadt und Land zur Teilnahme
herzlich ein. Wer irgendwie kann, mache sich

für ein paar Tage von den Alltagssorgen los.

Neben ernster Arbeit wird uns noch genügend
Zeit zur Verfügung stehen, um sich gegenseitig
auszusprechen und einige gemütliche Stunden
frohen Beisammenseins zu genießen, und solche
Stunden tun uns wohl inmitten der harten
Tretmühle des oft schweren Berufes. Die Sektion
Schaffhausen hat alle notwendigen Maßnahmen
getroffen, um uns den Aufenthalt angenehm
und freundlich zu gestalten.

Traktanden
für die Delegiertcnversammlung
Srettag <len Z. Zunl1SZ1. nachmittags 4 Uhr.

im Nâtel kellevue in Neuhausèn.

1. Begrüßung durch die Präsidentin.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen und Appell.
3. Jahres- und Rechnuugsbericht des Schweiz.

Hebammeuvereins.
4. Bericht der Revisorinncn über d. Vereinskasse.
5. Bericht über den Stand des Zeitungs-

unternehmens.
6. Bericht über das Zeitungs-Unternehmen

durch die Revisorin.
7. Vereinsberichte der Sektionen Sargans-

Werdenberg, Thurgau und Uri.
8. Antrag des Zentralvorstandes:

„Es soll die Zentralleitnng des Schweizer.
Hebammenvereius mit 1. Januar 1922 der
Sektion Zürich übergeben werden."

9. Anträge der Sektion Sargans-Werdeuberg:
u) Es möchten jeder Hebamme nach 20

Dieustjahren jährlich eine Alterszulage
von mindestens Fr. .700. — ausbezahlt
werden.

b) Abänderungsautrag: Wir bitten um
Auskunft, warum die 50-jährigen
Hebammen, welche nicht im Schweiz.
Hebammenverein sind, aber einer Sektion
angehören, nun aufgefordert werden,
als außerordentliche Mitglieder in den
Schweiz. Hebammenverein einzutreten.

In diesem Falle sollte man sie auch
in die Krankenkasse aufnehmen und ihnen
50°/o des Krankengeldes ausbezahlen.

10. Antrag der Sektion Winterthur:
Es soll die Hebammen-Zeitung nur an
Mitglieder des Schweiz. Hebammenvereins
verabfolgt werden.

11. Anträge der Sektion Zürich:
a) Es möchte der Jahresbeitrag des Schweiz.

Hebammenvereius auf 3 Franken erhöht
werden.

b) Das Abonnement für „Die Schweizer
Hebamme" soll zugunsten der Krankenkasse

von 3 auf 5 Fr. erhöht werden.
e) Es soll der Präsidentin der Krankenkasse-

kommifsion das gleiche Honorar
ausbezahlt werden wie der Kassiererin.

12. Bestimmung der Sektionen, welche nächstes
Jahr Berichte abzugeben haben.

13. Wahl der Revisoriuuen für die Vereinskasse.
14. Wahl der Delegierten an die Generalver¬

sammlung des Bundes Schweiz. Frauenvereine.

15. Wahl des Ortes für die nächste General¬
versammlung.

Traktanden für die Krankenkasse.
1. Abnahme des Geschäftsberichtes.
2. Abnahme der Jahresrechnung und Bericht

der Revisorinnen.
3. Wahl der Revisorinnen für die Krankenkasse.
4. Beurteilung von Rekursen gegen Entscheide

der Krankenkasse-Kommission.
5. Wahl des Vorortes für die Krankenkasse.
6. Antrag der Krankenkasse-Kommission:

a) Es muß der Jahresbeitrag nochmals er¬

höht werden.
b) Bei Auszahlungen soll in Zukunft das

Porto in Abzug kommen.
7. Antrag der Sektion Luzern:

Revision der Art. 22 und 27 der
Krankenkasse-Statuten.
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